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Fahrprüferhandbuch Punkt 9.1.2. Bewertung der Fehler

Im Falle, dass eine oder zwei Stangen, Hüte oder dergleichen bzw. fiktive 

Abgrenzungen überfahren werden, ist der Teil B mit „S" („fiktive Kollision") zu 

bewerten, die Fahrprüfung ist fortzusetzen. 

Bei einer realen Kollision mit einem anderen Objekt oder einer Person ist die 

Prüfung abzubrechen. 

Bei deutlicher Zeitüberschreitung des Teils B wird dieser abgebrochen und der Teil 

B mit „S" bewertet. 

Bei der Bewertung ist zu beachten, dass der gesamte Teil B mit maximal einem 

schweren Fehler (bzw. dessen Äquivalent) bewertet wird. 
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Fahrprüferhandbuch Punkt 9.1.2. Bewertung der Fehler

Wenn bei der Durchführung der Übungen drei oder mehr Stangen, Hüte oder 

dergleichen bzw. fiktive Abgrenzungen überfahren werden, kann angenommen 

werden, dass sich der Kandidat im Verkehr nicht mit der erforderlichen Sicherheit 

bewegen wird. 

Dies gilt auch, wenn die Durchführung einer Übung abgelehnt wird, die Übungen 

nur in Begleitung absolviert werden oder wenn die Inbetriebnahme des 

Prüfungsfahrzeuges bzw. das Ankuppeln eines Anhängers nicht selbstständig 

durch den Kandidaten erfolgt. 

In solchen Fällen ist die Prüfung negativ zu beenden (= abzubrechen). 
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Fazit:

Berühren von Stangen oder Abgrenzungen  (M)

Überfahren von ein oder zwei Stangen oder Abgrenzungen (S)

Überfahren von mehr als zwei Stangen oder Abgrenzungen Abbruch
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8.1.2 Klassen A1, A2, A

Wenn der Kandidat bei den Übungen im verkehrsfreien Raum stürzt oder so 

schwere Fahrfehler begeht, dass seine persönliche Sicherheit beim Fahren im 

Verkehr gefährdet erscheinen muss, ist die Prüfung abzubrechen. 

Beispiele: 

c) Umfahren von Stangen, Hüten oder dergleichen bzw. fiktiven Abgrenzungen Im 

Falle, dass ein solches Hindernis in seiner Position durch den Kandidaten am 

Boden verändert oder das Hindernis direkt überrollt wird, ist - in Verbindung mit 

anderen Fehlern - davon auszugehen, dass ebenfalls ein Abbruchsgrund 

vorliegt.

Fazit für Klasse A:

Bewertung von Stangen oder Abgrenzungen wie im allgemeinen Teil Punkt  9.1.2  

Überfahren von Stangen, Hüten oder dergleichen bzw. fiktiven Abgrenzungen in 

Verbindung mit anderen Fehlern (=unkontrolliert) Abbruch
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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